
Regierung beantwortet FBP-Interpellation

«Die Rente hält mit der Preisentwicklung 
Schritt, hinkt den Löhnen aber hinterher»
VADUZ Die Regierung hat die Beant-
wortung der Interpellation von 
FBP-Abgeordneten betreffend die 
Finanzierung der AHV unter Be-
rücksichtigung der Ermöglichung 
einer Rentenanpassung zuhanden 
des Landtages verabschiedet und 
gestern veröffentlicht. Die FBP-Ab-
geordneten Johannes Kaiser, Daniel 
Oehry, Karin Zech-Hoop, Wendelin 
Lampert, Sebastian Schädler und 
Albert Frick hatten die Interpellati-
on Anfang September eingereicht. 
Die Regierung wurde darin eingela-
den, verschiedene Fragen zu einer 
möglichen Anpassung der Renten 
zu beantworten – mit dem Ziel, dass 
dem Landtag mehr Basisinformatio-
nen für eine vertiefte Diskussion 
zur Verfügung gestellt werden. 

Preis- oder lieber Mischindex?

Nun hat die Regierung die Antwor-
ten dazu geliefert. In der zahlenlas-
tigen Beantwortung der Interpella-
tion wird ausgeführt, dass die AHV-
Rente letztmals im Jahr 2011 basie-
rend auf dem damals anwendbaren 
schweizerischen Mischindex ange-
passt wurde und die Renten seither 

nicht erhöht werden 
konnten. Denn der Ge-
setzgeber hat damals 
den Eckwert der 
Mindestrente an den 
Konsumentenpreisin-
dex gekoppelt, was 
heute noch gilt. So 
sei dieser derzeit so-

gar tiefer als im Jahr 
2011. Hätte man den 

Mischindex in-

des beibehalten, dann läge die Min-
destrente statt der heutigen 1160 
Franken bei 1195 Franken – sie wäre 
also um 3 Prozent höher. Würde 
man den Mischindex folgend statt 
mit dem Schweizer auf dem liech-
tensteinischen Medianlohn abstel-
len, dann käme man auf ähnliche 
Werte, so die Regierung. Sie kommt 
zum Schluss: «Die liechtensteini-
sche Rente hält durchaus mit der 
Preisentwicklung Schritt, hinkt 
aber bei der Lohnentwicklung hin-
terher.» 

Abwärtsspirale im Lohnvergleich

So lag die Höchstrente im 2010 im 
Vergleich zum Medianlohn bei 39,4 
Prozent. Aufgrund der gestiegenen 
Löhne liege die Versorgungsquote 
heute aber nurmehr bei 37,7 Pro-
zent. Um mindestens auf den Stand 
von 2010 zurückzukehren, könnte 
der Landtag zwar beschliessen, die 
Renten der AHV zu erhöhen – dann 
wäre jedoch eine Gegenfinanzie-
rung notwendig, wie die Regierung 
erneut bekräftigt. Wie schon dem 
aktualisierten versicherungstechni-
schen Gutachten 2021 entnommen 
werden konnte, würde eine Erhö-
hung der Mindestrente auf zum Bei-
spiel 1200 Franken dazu führen, 
dass das Verhältnis von Fondsver-
mögen zu Jahresausgaben per Ende 
2040 weniger als 5 beträgt – dies 
hätte zur Folge, dass die Regierung 
dem Landtag Massnahmen vorlegen 
müsste. Wie in der Interpellations-
beantwortung weiter ausgeführt 
wird, könnte eine mögliche Maxi-
malrente von 2400 Franken etwa 

durch eine Erhöhung der Beitrags-
satzes um 0,6 Prozent auf 8,7 Pro-
zente oder durch eine Erhöhung des 
Rentenalters auf 66 Jahre ausgegli-
chen werden. Weitere Grundlagen, 
um die Situation für Rentner in 
Liechtenstein besser beurteilen zu 
können, soll gemäss Regierung der 
statistische Armutsbericht liefern, 
der im Jahr 2022 auf Basis der Daten 
von 2020 erstellt und im Winter 
2022/23 publiziert werde.

Mehr Rente als in der Schweiz

Nachgefragt hatten die FBP-Abge-
ordneten zudem die Entwicklungen 
in den Nachbarländern im Vergleich 
mit Liechtenstein. Gemäss den Aus-
führungen der Regierung würden 
die Renten in der Schweiz nicht auf 
Basis der Indexwerte (Konsumen-
tenpreise und Löhne) der Vergan-
genheit angepasst. Stattdessen wer-
de jeweils im Herbst geschätzt, wie 
hoch die Jahresteuerung ausfallen 
wird und der Rentenindex für das 
Folgejahr festgelegt. In der Schweiz 
wurde die monatliche Mindestrente 
seit 2009 so in mehreren Schritten 
um insgesamt 50 Franken erhöht, 
wie der Interpellationsbeantwor-
tung zu entnehmen ist. «Die Renten 
der ersten Säule bzw. AHV-IV in 
Liechtenstein sind auf das Kalender-
jahr gerechnet aber immer noch hö-
her als jene des Nachbarstaats 
Schweiz, was auf das in Liechten-
stein ausgerichtete Weihnachtsgeld 
zurückzuführen ist», wie die Regie-
rung schreibt. Mit Österreich oder 
Deutschland liessen sich die Liech-
tensteiner Renten aufgrund der un-
terschiedlichen Systeme dagegen 
nicht vergleichen.  (hm)
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